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Wolfgang autele Das missionariısche Bewußtsein un: Wirken der Täufer; dar-
gestellt ach oberdeutschen Quellen Neukirchener Verlag, 1966 356 Seıten,
Leinen 314 — B  $ broschiert 31.20

Der Verfasser hat völlıg recht, £ür jeden hıstorisch Interessierten 1St die Geschichte
des Täuters eines der erregendsten Kapitel nıcht 1LLUT der Kirchengeschichte. ange
Zeıt mufste sıch die Forschung mMi1t Pauschalurteilen begnügen, die notwendiger-
welse die vielschichtige Bewegung des Täutfertums simplıfızıert un: hat.
Neuerdings sind ber die meısten Quellen der Täuter autf breiter Basıs ediert und
geben SOMItT die Möglichkeıit, eın objektiveres Bild VO  e} ıhrem Werden und Wırken

erhalten. Es 1St leider unmöglıch, die vorlıegende Arbeit 1n iıhrem ZPanzen
Reichtum kurz sk1izzieren. Sıe beginnt IN eıner Schilderung der erstaunlich
raschen Ausbreitung des Täufertums, das 1m Bereich der Zwinglischen Retfor-
matıon entstanden ist, beschreibt sodann das missionarische Selbstverständnis der
Täauter 1n ıhrer Zeıt- un Kirchenkritik, 1n ıhrem Gemeindeverständnis und ıhrem
eschatologischen Bewulflstsein un! leitet schlie{fßlich einer höchst interessanten
Darstellung der tiäuferischen Mıssıon un: iıhrer Träger W1e ihrer Erfolge ber.
Darın, dafß die Täuter 1 Unterschied Z 0Hm Volkskirche VO' urchristlichen Ge-
danken der „Mitgliederwerbung“ ausgıngen un den Verkündigungsauftrag nıcht
1LLUTL ordinıerten Theologen überließen, wurden S1C beispielhaft für das N}
Freikirchentum, besonders angelsächsischer Pragung. S1e verdienen uch MI1t echt
den Ehrentitel als Vorläufer der modernen protestantischen Missionsbewegung.
eder, der siıch Nn1ıt ıhnen auf Grund der LICH erschlossenen Quellen beschäftigt,
wiırd außerdem feststellen, dafß S1e der Reformation 1n vielem niäher standen
Als ıslang ANSCHOMMCN. Ihre Gemeindetheologie, die M1 dem allgemeinen Prie-
SsStertum der Gläubigen entschlossen Ernst machte, gewıinnt darüber hınaus e
Bedeutung tür MNSETE Zeıt, die das nde des konstantinischen Zeitalters ımmer

Ruhbachniher kommen sieht.
(Aus Deutsches Pfarrerblatt Nr. O:

Eıd (G(Gewissen Treuepflicht, herausgegeben VO  3 urg Bethke, mi1t Doku-
menten un!: Beiıträgen VO  Z Fritz Bauer, Otto Bauernfeind, Heinold Fast, Walther
Fürst un Hermann Strathmann un einer Einführung VO Helmut Gollwitzer,
Antworten ö Stimme- Verlag Frankfurt/M., 1965, 312 Sa Paperback, 15.80
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Wer auf das Besondere des mennonıiıtıischen Bekenntnisses angesprochen wırd,
o11St 1Ur selten, die Verweıigerung des Eıdes erwähnen. Wem ber 1STt klar, daß

damıt den Nerv dieses Bekenntnisses getroffen un: nıcht ırgendein historisches
Kuri:0osum weıtergeschleppt hat?
Was bei uns ZUFT Liıtanel der „mennonıiıtischen Grundsätze“ erstorben 1St, bricht
1n evangelischen reısen U: wieder auf und tindet tordernde Stimmen: „Die
evangeliısche Kırche und damıt zugleich jeder einzelne Christ, der azu in
der Lage 1St sollte dem Staat die Frage zu erwagen geben, ob mi1t dem
E:ı wirklich ZuLt beraten ISt, un ıhn ermutigen, hne Eı auszukommen Fürst,

77) Das Sagt ein Theologe, der den Eid als eın Problem der evangelıschen
Ethik durchdenkt. Er wırd darin VO Juristen unterstutzt: „Auf den Diensteid,
1n welcher Gestalt uch iımmer, kann VO  3 Staats un Rechts auch hne
weıteres verzıichtet werden, da 1n Wahrheit 62Rn noch Zıerat, Rankenwerk,
Arabeske 1St. Er erfüllt keinerlei rechtliche Funktionen“ (3“ Bauer, Diensteid und
renzen der Dienstpflicht, 1275 Beide haben das eine 1el Der Staat kann
und mu{fß die relıg1öse Rückversicherung, die die Kırchen ıhm mMIt dem Eıd bisher
aufgedrängt der angeboten haben, ausschlagen; un die Kiırchen dürfen den
Staat ıcht länger mMi1t diesem nutzlosen Angebot relig1ös binden und täuschen.
Damıt wırd einer alten Tradition der Abschied gegeben un das Eıdverbot Jesu
1n der Bergpredigt wıeder verständnisvoll aufgenommen. die Eınführung
Gollwitzers 1St, ob die eın wen1g journalistischen Beıiträge der Herausgeberin
sınd, die ethischen Erwägungen Fürsts der „Der Fıd 1n der Sıcht des Neuen
Testaments“ VO  } Bauernteind überall entspringt der Wiıderspruch ZUr and-
läufigen Eidpraxis einer behutsamen un konsequenten Auslegung der tLa-
mentlichen Botschaft.
Eın flüchtiger lıck 1Ns Neue Testament ze1gt bereits, da{fß der zußere Befund ber
den E: nıcht einheitlich 1st, un: erklärt, W1e Verweıiıgerer un Befürworter des
Eıdes die Bibel gegeneinander 1Ns Feld führen konnten. Dieser bıblischen Span-
Nung hat sıch Bauernfeind sehr bewußt AuUSZESETIZT vgl auch seın Buch BıG und
Friede Fragen ZUT Anwendung und ZU Wesen des Eides“, un ach
mühevoller Auslegungsarbeit striıkt verneınt, „daß der heute bestehende Eıdes-
brauch durch das Neue Testament begründen der mıiıt ihm auch 11Ur Ver-
einbar ware  —. S 10)
Auf welche Weise kommt das Eıdverbot Jesu wıeder 7480 Zuge? Das kann 1er
Nnur angedeutet werden. Würde Sarn  w} das Eıdverbot der Bergpredigt und des
Jakobusbriefes ediglich als eiınen vers  ärften Anspruch unsere Wahrhaftigkeit
verstehen, die das Schwören überflüssig machte, xönnte Ma  } die Eıdpraxis wohl
auf eın sinnvolles Ma{iß einschränken, mü{fßte den FEid ber nıcht srundsätzlich
verwerften. Damıt hätte Nan dem Jesuswort doch seine Spitze 4  INMCN. Fürst
hat auf die Auslegung 7 Bengels VOr mehr als 200 Jahren autmerksam SCc-
macht, die Jesu Verbot besser trifft: A4Dası wobel 110  3 schwört, MNa ZU
Pfand 1Iso mu{ß 1n der Gewalt des Schwörenden seıin.  C Ott muf{f6ß als Zeuge
für eine VErSaNSCHNEC Tat der eın 1n Zukunift einzulösendes Versprechen einstehen.
Im Falle eines Meineıi1ids oder eines Eidbruchs WIF! dieser Zeuge kraft des
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menschlichen Eıdes einem unerbittlichen Richter. Darın hat Jesus dıe Hybris
des Menschen gesehen, die Ott nıcht Ott seın älr un: sıch ıne Verfügungs-
gewalt ber den Unverfügbaren anmaßt.
Die paulinischen Eıdes- un Schwurtormeln stehen nıcht ın einem Wiıderspruch
dazu;: S1e fügen sıch dieser Auslegung vielmehr e1in. Denn Paulus verpflichtet Gott
ıcht ZU Zeugen für seine menschlichen Verrichtungen un: Absichten, sondern
bezeugt iıh als Urheber un Garant seiner eigenen göttlichen Zusagen. A ruft
Iso auch l1er Gal 6 20) dıe höhere Macht NUur tür dasjenige Zu Zeugen d
W ds diese selbst wirkt und will“ (Bauernfeind, 103) Paulus fällt 1so nıcht
wieder hinter das Eidverbot Jesu zurück, sondern bestätigt indirekt seine Gel-
Cung 1n der Urgemeinde.
Diese Auslegung evangelischer Theologen stellt sich bewufßt die lutherischen
und retormierten Bekenntnisschriften des 16. Jahrhunderts und bedauert, daß die
Eidesverweigerung der Täuter bisher autf wen1g Verständnis gestoßen 1st. So
War dıe Herausgeberin denn gut beraten, Heinold Fast die „Eidesverweigerung
bei den Mennonıiıiten“ bitten.
Dieser Autsatz verdient CcS, 1n unseren Gemeinden gründlich gelesen werden.
Er 1St inZzwIis  en auch VO  3 den „Mennonitischen Geschichtsblättern (1965)” über-
NOINMECN worden. Heinold Fast versucht, den theologischen Tiefgang der 1N0-

nıtıschen Eidesverweigerung aus den Zeugnissen der oberdeutschen Täuter ZUuUr

e1it der Retormatıon wıederzugewınnen. Miıchael Sattler hat ıhr 1n dem Schleit-
heimer Bekenntnis (1527) eine wegweisende un: häufig weıtergetragene Begrün-
dung gegeben. Darın kommt sehr deurtlich Zutage, dafß icht die absolute Wahr-
haftigkeit des Christen den „Eı erübrige bzw. da{ß eın Eid als 7zusätzliche
Bekräftigung die absolute Wahrhaftigkeit 1n Frage stellen könne“, sondern da{ß
„keın menschliches Wort eine unbedingt bındende Kraftt haben kann und da{ß
auch eın Eid das Nnı andert, sondern 1Ur vers:  leiert“ (S 139) Nıcht eine
„Aufwertung des menschlichen Wortes 1NSs Absolute (Ja-Ja), sondern ıne Eın-
schränkung des menschlichen Wortes auf das iıhm Gebührende (Ja, Ja, ne1n, neıin)“
S 139) xibt der täuferischen Eidesverweigerung eine evangelische Begründung.
Sattlers Auslegung kannn sıch heute den Theologen sehen lassen.
In Wwel Punkten weiıicht Sattler allerdings unerheblich VO!  3 der NECUCICN Eid-
auslegung ab Radikal verwirft 1U die Eıde, mMit denen der Mensch sich
für die Zukunft binden wıll un muß ber 16 Aussage ber Vergangenes
der Gegenwärtiges annte „zeugen“” un meıinte, s1e se1 zulässig auch
Anrufung Gottes“ 140) Die Eidesverweigerung kann L1LULr VO Christen eın-
gesehen und werden, da 1Ur s1e die Vorläufigkeit menschlicher Bindungen
durch den Eid die Obrigkeit erkennen können. ber „Außerhalb der chr:‘  1St-
lichen Gemeinde mu{fßte INa sıch Garantıen W1€e den Ei verschaffen“ (S 142)
Damıt anerkennen die Tiäufer immerhiın den „relativen Nutzen“ des Eıdes
Wır müussen wel Fragen tellen Hat Sattler den magischen Charakter des Eıdes
erkannt, den Jesus seın ”I ber Sagc euch“ setzt? Dıie Anrufung Gottes für
Vergangenes kommt doch insofern einem Eid gleich, als der Mensch 1m Falle eıner
alschen Aussage Gott Aaus dem Zeugenstand 1n den Richterstand ZWIingt. Und eine

76



Von Büchern

wahre Aussage beruht dann ıcht aut der Anrufung Gottes (mit der dıe Beschrän-
kung des menschlichen /1ssens und Wortes bezeugt wırd), sondern autf der Wahr-
haftigkeit des Christen. Hıer 1St m. E eiıne Unebenheit des Gedankens beob-
achten, die vielleicht eın wen1g erklärt, w1e die Begründung des Fiıdes be1 Menno
Sımons dann nı  n& hne Anlage 1m oberdeutschen Täufertum 1Ur VO  e der christ-
lıchen ahrhaftigkeit her erfolgen konnte un theologischer Tietfe verlor. ;

Hat Sattler die Eidfrage LLUFL für den Christen ur und nıcht auch die
Notwendigkeit verspürt, die Obrigkeit auf die Fragwürdigkeit der Eidesforderung
un: Eidesleistung von Nichtchristen autmerksam machen? Teilen die Täuter

dieser Stelle doch noch die aligemein verbreitete Meınung, da{ß die damalige
Gesellschaftsform zumiındest 1mM Blick aut die Nıchtchristen der religiösen ück-
versicherung durch den FEid nıcht eNtIraten könnte?
Trotz allen Wohlwollens mussen WIr sehen, da{fß die Eidesverweigerung der
Täuter nıcht Sanz unproblematisch ISt.

praktischen Folgerungen sind daraus zıehen? Heinold Fast nımmt für
uULNSsSCTEC Gegenwart zunächst grundsätzlich beide Einstellungen Sattlers sowohl AAn

promissorischen als auch ZUu: assertorischen (gerichtlichen) Eıd auf. Dann ber
scheinen die theologischen Überlegungen SA assertorischen Eıd sıch folgenschwer
ber den promissorischen legen. Dieser muß abgelehnt werden, WCL1LN eın
„ausdrückliches Verbrechen, einen beabsichtigten Betrug, unbedingten Gehorsam
gegenüber einer einzelnen Person, gegenüber einer varıablen Verfassung der
gegenüber einer unvorhersehbaren Gesetzgebung“ (> 149) ZU Inhalt hat Da

ber auch 1 christlichen Sınne berechtigte Verpflichtungen und Bındungen
gebe, mu{ß eutlich werden, „daß sıie nıcht mehr verlangen, als W as nach der
jeweiligen Erkenntnis der Wahrheit zumutbar 1St Der Christ wırd sıch aut
S1ie 1n jedem Fall NUur 9  n Anrufung Gottes“ einlassen. Denn nıcht indem er

Gott wegläft, WITF! seiın Versprechen christlich, sondern iındem 1n Gegen-
WAart und Zukunft VOor Gott erantworten bereit ist und sıch durch ihn berich-
tigen lassen 111“ ( 149) An anderer Stelle Sagt Heinold Fast „Der Sınn des
Eıdes ware, dıie Vorläufigkeit des menschlichen Wortes ZU Ausdruck bringen“
(S 150) Ott ware dann nıcht der „Garant des menschlichen Wortes”, sondern
der „Herzenskenner“. Heinold Fast begreift den Eıd als eınen Akt christlicher
Verkündigung; denn ımmer der Christ bezeugt, daß das menschliche Wort
nıcht das letzte 1St, wırd die Letztgültigkeit des göttlichen Wortes verkündet. Das
scheint tür beide Eiıdformen gelten.
Freilich sıeht Heinold Fast, daß Staaf: Gericht un Behörden „ C5S5 geradezu als
gefährlich empfinden, wenn der E:ı VO] Schwörenden als Anrufung des ber
alle menschlichen Versprechen erhabenen (zottes verstanden würde“ (S 150) Da
der Staat den Eı anders, nämlich in der tradıitionellen Weıse versteht, sollte der
Christ „ihn sıch Iso verboten seın lassen“ (5 150) Die Eidesverweigerung legt
sıch 1Iso Aaus pragmatischen Gründen ahe Dann ber 1St sS1e nıcht die „selbst-
verständliche Aussage” des Christen, die Aaus seiıner Begegnung mit dem Evan-
gelium hervorgeht, denn das Evangelium aflßst sıch nıcht VOoOn iırdischen Notwendig-
keiten reglementieren. ohl geht auf s1e ıba@ Darın 1St Verkündigung für
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dıie ZWEIt®. Nach Jesus 1St ber die Eidesverweigerung un: nıcht der „richtige“
Gebrauch des Eıdes eın Verkündigungsakt. Wo der Mensch VO  3 der Unverfügbar-
keit Gottes her: 1n die Schranken gewlesen wird, trıtt Gott auf den Plan, un
ıcht der Christ sıch escheiden Gott ZU Verfügung stellt. Im Grunde will
doch das Eidverbot Jesu 1n der Bergpredigt dıes SagcNn: Dem Unverfügbaren
könnt ıhr euch ıcht T: Verfügung stellen. Ihr verfügt nıcht ber ihn, Iso auch
ıcht ber euch selbst. („Denn du V  5 nıcht eın einz1ges Haar weifß der
schwarz machen.“) Damıt bricht Jesus die Selbstgerechtigkeit und verkündigt
dem olk die „HCUC Gerechtigkeit“, die allein Gott wirkt. Die „selbstverständliche
Aussage“” des Christen 1St un bleibt 1n jedem Fall ]O Ja, ne1ın, neıin. Auch wWenn

S1e nıcht Anrufung CGottes geschieht, steht S1e dennoch unmißverständlich
den Bedingungen des Evangelıums. Das wiırd der Christ 1n seinem Denken

und Verhalten deutlich machen mussen.
Aus der Eıdesverweigerung der Täutfer werden WIr sehr behutsam 1Ur die
Folgerungen zıiehen dürfen, die sıch der Begründung orıentieren, die Jesus dem
Eiıdverbot x1bt.
Die Schwierigkeit 1n der Erörterung der Eıdfrage lıegt darin, da{flß Zweierlei
zusammengedacht werden mu{fß: Die Aussage der Bergpredigt un: die Tradition
der christlichen Eıdpraxıs, AaUs der WIr hne weıteres ıcht aussteigen können.
Heinold Fasts Neuinterpretation des Eıdes 1St eın beachtenswerter Versuch, die
tradıtionelle Eidpraxis wieder dem Evangelium anzunähern. Dıie Spannungen, die
erneut 7zwischen Bergpredigt un: Neuinterpretation ErZeUST werden, scheinen 1n
der Sache selbst lıegen. Ihr werden WIr uns weıter aussetizen mussen. Es geht
dabei den Kern uUNserc5 Bekenntnisses. Hans- Jürgen Goertz

Franklin Littell Das Selbstverständnis der Täuter. Aus dem Amerikanischen
übersetzt VO  } Reinhard Grofßmann. (Tiıtel der Originalausgabe: The Anabaptıst
Vıew ot the Church.) A Oncken Verlag, Kassel 1966 764 Seıten, Ganzleinen

Franklıin Littell, Professor für Kiırchengeschichte Theologischen Seminar
der Universität Chikago, legt 1n seınem Buch das Ergebnis seiner intensıven For-
schung VOT. Ihm 1St 1er gelungen, durch seiıne umtassende Kenntnıiıs der Quel-
len einen weıten UÜberblick ber die Täuferbewegung 1m Jahrhundert geben.
Der Vertasser scheut sıch nıcht, schon 1n der Einführung darauf hinzuweisen,
welche unzureichende Kenntniıs der Durchschnittsleser VOo Täufertum hat Eıne
vorläufige Bestimmung des Begriffes „Täufer“ geht eshalb der eigentlichen
Definition un: Einordnung OTraus. Vielen früheren Forschungen standen schwer-
wiegende Hıindernisse 1 Wege, eın klares Bıld ber das Gemeindeleben und
die Lehre der Täuter erhalten. Das Wıssen all die Gruppen, die „Täufer“
geNANNT wurden, WAar bisher verhältnismäßig pärlich. Es beruhte hauptsächlich auf
den Streitschriften iıhrer Gegner. Auch die, die ihnen freundlich gesinnt 9
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